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Frage:  

„Inwieweit beabsichtigt die Bundesregierung, die juristische Aufarbeitung der Verbrechen 

des sogenannten Islamischen Staates (IS) durch lokale Gerichte der Selbstverwaltung von 

Nord- und Ostsyrien, wie es die Selbstverwaltung von Nord- und Ostsyrien ankündigte 

(vgl. https://nordundostsyrien.de/erklaerung-zu-gerichtsverfahren-gegen-auslaendische-is-

kaempfer/), zu unterstützen, und in welchem Umfang werden mutmaßliche IS-Kämpfer mit 

deutscher Staatsangehörigkeit, die in Haftanstalten der Selbstverwaltung von Nord- und 

Ostsyrien inhaftiert sind, konsularisch betreut?“ 

 

Antwort: 

Die Bundesregierung wird sich weiterhin dafür einsetzen, dass die in Syrien begangenen 
Gräueltaten des IS aufgearbeitet und strafrechtlich verfolgt werden. In diesem 
Zusammenhang und auch mit Blick auf frühere Ankündigungen der sogenannten 
„kurdischen Selbstverwaltung“ bezüglich einer Strafverfolgung vor Ort hat die 
Bundesregierung deutlich gemacht, dass die Einhaltung internationaler Standards bei 
derartigen Verfahren von großer Bedeutung ist. Deutschland leistet im Rahmen der 
internationalen Koalition im Kampf gegen den IS substantielle Beiträge und hat zuletzt im 
Rahmen des Treffens der Außenministerinnen und Außenminister der Anti-IS-Koalition am 
8. Juni in Riad mitgeteilt, dass im Jahr 2023 voraussichtlich mindestens 100 Millionen Euro 
für zivile Anti-IS-Maßnahmen mobilisiert werden sollen, womit Deutschland zweitgrößter 
Geber nach den USA bliebe. Die von der Bundesregierung geförderten Maßnahmen 
betreffen die Verbesserung der Lebensbedingungen, den Erhalt von 
Basisdienstleistungen, sowie die Rehabilitierung, Rückkehr und Reintegration von in 
Nordost-Syrien in Lagern befindlichen Personen. Die Bundesregierung unterstützt auch 
Aktivitäten zur Versöhnung und Vertrauensbildung auf lokaler Ebene und zur Aufarbeitung 
von IS-Verbrechen. Nach Schließung der deutschen Botschaft in Damaskus im Jahr 2012 
ist eine konsularische Betreuung von deutschen Staatsangehörigen in Syrien weiterhin 
nicht möglich. 
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